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§4
(1) Die Sportkommission ist ein beratendes und koor

dinierendes Organ des Leiters des Betriebes auf dem 
Gebiet von Körperkultur und Sport.

(2) Die Sportkommission arbeitet auf der Grundlage 
von Jahresarbeitsplänen.

(3) Mitglieder der Sportkommission sind:
a) Vertreter der Betriebsgewerkschaftsleitung,
b) Vertreter der Leitung der Betriebssportgemein

schaft,
c) Vertreter der Leitung der Grundorganisation der 

Freien Deutschen Jugend,
d) Vertreter des Vorstandes der Gesellschaft für 

Sport und Technik,
e) Leiter der Arbeitsgruppe Lehrlingssport der Be

triebsberufsschule,
f) Vertreter aus Betriebsbereichen, insbesondere der 

Produktion, Kader und Bildung, Betriebsgesund
heitswesen.

(4) Die Anzahl der Mitglieder der Sportkommission 
ist vom Leiter des Betriebes festzulegen.

§5
Die Aufgaben der Sportkommissionen sind:
a) Erarbeitung eines Jahressportprogramms des Be

triebes in Abstimmung mit den im Betrieb tätigen 
gesellschaftlichen Organisationen und in Überein
stimmung mit dem Jahressportprogramm des Ter
ritoriums sowie Einflußnahme auf die regelmäßige 
sportliche Betätigung der Werktätigen.

b) Erarbeitung von Analysen, Einschätzungen und 
Entscheidungsvorschlägen für den Leiter des Be
triebes sowie die Organisierung des Erfahrungs
austausches zur weiteren Entwicklung der sport
lichen Betätigung der Werktätigen im Betrieb.

c) Unterstützung bei der Verbesserung der materiell- 
technischen Bedingungen für die sportliche Betäti
gung der Werktätigen im Betrieb, im Wohngebiet, 
im Naherholungsgebiet, im Urlaubsgebiet, in den 
Kinderferienlagern sowie in anderen betrieblichen 
Erholungsstätten in Abstimmung mit den zustän
digen örtlichen Staatsorganen.

d) Unterstützung des Deutschen Turn- und Sportbun
des bei der Verbreiterung der Basis der Sport
arten in den Sektionen, der sportlichen Betätigung 
in der Gesellschaft für Sport und Technik, in den 
betrieblichen Einrichtungen der Berufsbildung und 
Lehrlingswohnheimen, in den Patenschulen und 
Wohngebieten.

e) Unterstützung der zuständigen gesellschaftlichen 
Organisationen bei der Aus- und Weiterbildung 
und Förderung von Sportorganisatoren, Übungs
leitern und Sportfunktionären.

§6
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.

Berlin, den 30. November 1972

Der Staatssekretär 
für Körperkultur und Sport
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